Gemeinde Mutlangen
Ostalbkreis

Polizeiverordnung

gegen umweltschadliches Verhalten, Belastigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grin-
und Erholungsanlagen und tber das Anbringen von Hausnummern
(Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung)

Aufgrund von 8§ 10 Abs. 1 in Verbindung mit 8 1 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Polizeigesetzes (PolG) in
der Fassung vom 13. Januar 1992 (GBI. S. 1), zuletzt geandert durch Gesetz vom 1. Juli 2004 (GBI.
S. 469) wird mit Zustimmung des Mutlanger Gemeinderats (Beschluss vom 20. Mérz 2007)
verordnet:

Abschnitt 1
Allgemeine Regelungen

§1
Begriffsbestimmungen

(1) Offentliche StraRen sind alle StraRen, Wege und Platze, die dem offentlichen Verkehr gewidmet
sind (8 2 Abs. 1 StrG) oder auf denen ein tatséchlicher 6ffentlicher Verkehr stattfindet.

(2) Gehwege sind die dem o6ffentlichen FulRgangerverkehr gewidmeten oder ihm tatsachlich zur
Verfligung stehenden Flachen ohne Ricksicht auf ihren Ausbauzustand. Sind solche Gehwege nicht
vorhanden, gelten als Gehwege die seitlichen Flachen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von
1,5 m. Als Gehwege gelten auch FuRwege, FuRgangerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche im Sinne
von § 42 Abs. 4a StVO und Treppen (Staffeln).

(3) Grin- und Erholungsanlagen sind allgemein zugangliche, gartnerisch gestaltete Anlagen, die der
Erholung der Bevdlkerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes dienen. Dazu
gehotren auch Verkehrsgrinanlagen und allgemein zugangliche Kinderspielplatze.

Abschnitt 2
Schutz gegen Larmbelastigung

§2
Benutzung von Rundfunkgeraten, Lautsprechern, Musikinstrumenten u. &.

(1) Rundfunk- und Fernsehgerate, Lautsprecher, Tonwiedergabegerate, Musikinstrumente sowie
andere mechanische oder elektro-akustische Gerate zur Lauterzeugung dirfen nur so benutzt
werden, dass andere nicht erheblich beldstigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Geréte oder
Instrumente bei offenen Fenstern oder Tlren, auf offenen Balkonen, im Freien oder in
Kraftfahrzeugen betrieben oder gespielt werden.

(2) Abs. 1 gilt nicht:

a) bei Umzigen, Kundgebungen, Markten und Messen im Freien und bei Veranstaltungen, die einem
herkdmmlichen Brauch entsprechen,

b) fur amtliche Durchsagen.

§3
Larm aus Gaststatten

Aus Gaststatten und Versammlungsraumen, innerhalb der im Zusammenhang bebauten Gebiete
oder in der Nahe von Wohngebauden darf kein Larm nach auf3en dringen, durch den andere
erheblich belastigt werden. Fenster und Turen sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten.
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§4
Larm von Sport-, Bolz- und Spielplatzen

(1) Sport-, Bolz- und Spielplatze, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung entfernt sind, dirfen
in der Zeit zwischen 20 Uhr und 8.00 Uhr nicht bentitzt werden. Darunter fallt nicht der bis 22.00 Uhr
unter Aufsicht durchgefiihrte Spiel- und Trainingsbetrieb auf den Sportplatzen.

(2) Bei Sportplatzen bleiben die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz,
insbesondere die Sportanlagenlarmschutzverordnung, unberthrt.

85
Haus- und Gartenarbeiten

(1) Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Belastigungen anderer fiihren kénnen, dirfen in
der Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr nicht ausgefuhrt werden.

(2) Die Vorschriften nach dem Bundes- Immissionsschutzgesetz, insbesondere die 32. Verordnung
zur Durchfiihrung des Bundes- Immissionsschutzgesetzes (Gerate- und
Maschinenlarmschutzverordnung - 32. BImSchV - ), bleiben unberuhrt.

86
Larm durch Tiere

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende tierische Laute mehr
als nach den Umsté&nden unvermeidbar gestort wird.

Abschnitt 3
Umweltschadliches Verhalten und Belastigung der Allgemeinheit

87
Gefahren durch Tiere

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefahrdet wird.

(2) Im Innenbereich (88 30 - 34 Baugesetzbuch) sind auf dffentlichen Stral3en und Gehwegen Hunde
an der Leine zu fuhren. Ansonsten dirfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf
das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen.

§8
Verunreinigung durch Hunde

Der Halter oder Fihrer eines Hundes hat dafiir zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf
Gehwegen, in Griin- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgéarten verrichtet. Dennoch dort
abgelegter Hundekot ist unverziglich zu beseitigen.

89
Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen

(1) An offentlichen Stral3en und Gehwegen sowie in Grin- und Erholungsanlagen oder den zu ihnen
gehdrenden Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehorde untersagt

- auRerhalb von zugelassenen Plakattragern (Plakatsédulen, Anschlagtafeln usw.) zu plakatieren;

- andere als daflr zugelassene Flachen zu beschriften oder zu bemalen.

Dies gilt auch fur bauliche oder sonstige Anlagen, die von 6ffentlichen StralRen und Gehwegen oder
Grun- und Erholungsanlagen einsehbar sind.

(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn 6ffentliche Belange nicht entgegenstehen,
insbesondere eine Verunstaltung des Orts- und Straf3enbildes nicht zu befiirchten ist.

(3) Wer entgegen den Verboten des 8§ 9 Abs. 1 aulRerhalb von zugelassenen Plakattragern plakatiert
oder andere als daflr zugelassene Flachen beschriftet oder bemalt, ist zur unverziglichen
Beseitigung verpflichtet. Die Beseitigungspflicht trifft unter den Voraussetzungen des

8 6 Abs. 3 des Polizeigesetzes auch den Veranstalter oder die sonstige Person, die auf den
jeweiligen Plakatanschlagen oder Darstellungen nach Satz 1 als Verantwortlicher benannt wird.
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8§10
Belastigung der Allgemeinheit

(1) Auf offentlichen StraRen und Gehwegen sowie in Griin- und Erholungsanlagen ist untersagt:

1. das Lagern oder dauerhafte Verweilen auf3erhalb von Freiausschankflachen oder Einrichtungen,
wie Grillstellen u.&., ausschlie3lich oder Gberwiegend zum Zwecke des Alkoholgenusses,

2. der offentliche Konsum von Betaubungsmitteln.

(2) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches und des Betaubungsmittelgesetzes bleiben unberthrt.

Abschnitt 4
Anbringen von Hausnummern

8§11
Hausnummern

(1) Die Hauseigentiimer haben ihre Gebaude spatestens an dem Tag, an dem sie bezogen werden,
mit der von der Gemeinde festgesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern zu versehen.
(2) Die Hausnummern muissen von der Stral3e aus, in die das Haus einnummeriert ist, gut lesbar
sein. Unleserliche Hausnummernschilder sind unverztglich zu erneuern. Die Hausnummern sind in
einer Hohe von nicht mehr als 3 m an der der StraRe zugekehrten Seite des Gebaudes unmittelbar
Uiber oder neben dem Geb&udeeingang oder, wenn sich der Gebaudeeingang nicht an der
StralRenseite des Gebaudes befindet, an der dem Grundstickszugang nachstgelegenen
Gebéaudeecke anzubringen. Bei Gebauden, die von der Stral3e zurlickliegen, kénnen die
Hausnummern am Grundstickszugang angebracht werden.
(3) Die Ortspolizeibehdrde kann im Einzelfall anordnen, wo, wie und in welcher Ausfihrung
Hausnummern anzubringen sind, so weit dies im Interesse der 6ffentlichen Sicherheit oder Ordnung
geboten ist.
Abschnitt 5
Schlussbestimmungen

§12
Zulassung von Ausnahmen

Entsteht fur den Betroffenen eine nicht zumutbare Harte, so kann die Ortspolizeibehérde Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern keine ¢ffentlichen Interessen
entgegenstehen.

§13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinn von § 18 Abs. 1 Polizeigesetz handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. entgegen § 2 Abs. 1 Rundfunkgerate, Lautsprecher, Tonwiedergabegerate, Musikinstrumente
sowie andere mechanische oder elektro-akustische Gerate zur Lauterzeugung so benutzt, dass
andere erheblich belastigt werden,

2. entgegen § 3 aus Gaststatten und Versammlungsrdumen Larm nach auf3en dringen lasst, durch
den andere erheblich belastigt werden,

. entgegen § 4 Abs. 1 Sport- und Spielplatze benitzt,

. entgegen 8 5 Abs. 1 Haus- und Gartenarbeiten durchfihrt,

. entgegen 8 6 Tiere so halt, dass andere erheblich belastigt werden,

. entgegen 8§ 7 Abs. 1 Tiere so hélt oder beaufsichtigt, dass andere gefahrdet werden,

. entgegen 8 7 Abs. 2 Hunde frei umherlaufen lasst,

. entgegen 8 8 als Halter oder Fuhrer eines Hundes verbotswidrig abgelegten Hundekot nicht
unverziglich beseitigt,

9. entgegen 8§ 9 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafur zugelassene Flachen beschriftet oder bemalt oder
als Verpflichteter der in 8 9 Abs. 3 beschriebenen Beseitigungspflicht nicht nachkommt,

10. entgegen § 10 Abs. 1 Nr. 1 aufRerhalb von Freiausschankflachen oder Einrichtungen, wie
Grillstellen u.&., ausschlief3lich oder Uberwiegend zum Zwecke des Alkoholgenusses lagert oder
dauerhaft verweilt,

O~NO O1lh W
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11. entgegen 8 10 Abs. 1 Nr. 2 Betdubungsmittel 6ffentlich konsumiert,

12. entgegen 8 11 Abs. 1 als Hauseigentimer die Gebaude nicht mit den festgesetzten
Hausnummern versieht,

13. unleserliche Hausnummernschilder entgegen 8 11 Abs. 2 nicht unverziglich erneuert oder
Hausnummern nicht entsprechend 8§ 11 Abs. 2 anbringt.

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit eine Ausnahme nach 8§ 12 zugelassen worden ist.

(3) Ordnungswidrigkeiten kdnnen nach § 18 Abs. 2 Polizeigesetz und 8§ 17 Abs. 2 des Gesetzes uber
Ordnungswidrigkeiten mit einer GeldbuRe geahndet werden.

8§14
Inkrafttreten

(1) Diese Paolizeiverordnung tritt am 1. April 2007 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die bisherige Polizeiverordnung vom 21.03.2000 mit Anderung vom 13.09.2004
auler Kraft.

Mutlangen, den, 21. Marz 2007

Ortspolizeibehérde

Seyfried
Blrgermeister

Hinweis :

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fir Baden-
Wirttemberg (GemO) beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser
Satzung gegenuber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begriinden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften tiber die Offentlichkeit der
Sitzung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Verfahrensvermerke:

Der Gemeinderat hat dieser Polizeiverordnung am 20. Marz 2007 zugestimmt. Sie wurde nach der
ortlichen Bekanntmachungsatzung am 30. Méarz 2007 bekannt gemacht. Sie ist damit am 1. April
2007 in Kraft getreten (8 12 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 PolG). Sie wurde dem Landratsamt mit Bericht
vom 30. Marz 2007 vorgelegt (§ 16 PolG).

Mutlangen, den, 30. Marz 2007

Seyfried
Birgermeister

Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung der Gemeinde Mutlangen vom 20. Méarz 2007 - Seite 4 von 4



	Polizeiverordnung
	Begriffsbestimmungen
	Lärm aus Gaststätten
	Lärm von Sport-, Bolz- und Spielplätzen
	Haus- und Gartenarbeiten
	Gefahren durch Tiere
	Verunreinigung durch Hunde
	Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen
	Anbringen von Hausnummern
	Inkrafttreten

